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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Hat der Rechtsvertreter eines Bf die Zahl der iSd gem § 34 Abs 2 VwGG erteilten Verbesserungsauftrages

erforderlichen Schriftsätze bzw Beilagen überprüft, unterläuft in der Folge aber der mit der manipulativen Abwicklung

betrauten, bislang verläßlichen Kanzleiangestellten insoweit ein Versehen, als sie mit dem Konvolut nicht die für den

VwGH bestimmte - unterfertigte - Ausfertigung der ursprünglichen Beschwerde an den VfGH kuvertiert, sondern eine

ebenfalls im Akt beAndliche, nicht unterfertigte Kopie (was in der Folge zur Einstellung des Verfahrens vor dem VwGH

führt), ist das Versehen der an sich zuverlässigen Kanzleikraft (das dem Rechtsfreund des Bf und in weiterer Folge dem

Bf zuzurechnen ist) noch ein "minderer Grad des Versehens", sodaß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

antragsgemäß zu bewilligen ist.
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